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Satzung

§ 1
Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Club führt den Namen „Presseclub Nürnberg e. V.“. 
Er ist im Vereinsregister eingetragen.

(2) Sitz und Gerichtsstand sind Nürnberg.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck, Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die För-
derung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erzie-
hung sowie die Völkerverständigung. 

Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
Durchführung von Diskussionsveranstaltungen, Vortragsrei-
hen etc., in denen Vertreter von Behörden, Unternehmen oder
sonstigen Interessengruppen zu den im voranstehenden Ab-
satz genannten Themenkreisen Stellung nehmen sowie be-
fragt werden und das Ergebnis dieser Stellungnahmen und Be-
fragungen über die Medien der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wird. Ziel des Vereins ist es, auf diese Weise zur In-
formations- und Meinungsbildung der Öffentlichkeit sowie zur
Beseitigung bzw. Abschwächung von Fehlentwicklungen und
Verbesserungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens
beizutragen.

Darüber hinaus hat sich der Presseclub Nürnberg e. V. zum Ziel
gesetzt, durch Kontakte und Veranstaltungen mit ausländischen
Institutionen und Journalisten die Bedeutung einer demokrati-
schen Pressefreiheit für die Funktion eines demokratischen
Staatswesens darzulegen und durch die Verbreitung ethischer
Grundsätze des Journalismus die Toleranz zwischen den Bevöl-
kerungen unterschiedlicher Länder zu fördern. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kör-
perschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

(3) Vereinsämter sind Ehrenämter.
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§ 3
Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft im Club ist freiwillig und unabhängig von der
Staatsangehörigkeit. Mitglieder können natürliche und juristi-
sche Personen werden.

(2) Der Club besteht aus

a) ordentlichen Mitgliedern

b) fördernden Mitgliedern

c) korrespondierenden Mitgliedern

d) Ehrenmitgliedern.

(3) Ordentliches Mitglied kann werden, wer hauptberuflich in
Presse, Hörfunk und Fernsehen als Journalist oder als Verleger
von Zeitungen und Zeitschriften tätig ist.

Als journalistisch tätig sind insbesondere anzusehen:

Redakteure, ständige und freie Mitarbeiter von Zeitungen, Zeit-
schriften, Korrespondenz- und Nachrichtenbüros oder 
-diensten, Rundfunk, Fernsehen und Pressestellen.

(4) Förderndes Mitglied kann werden, wer enge Verbindung zu
Presse, Funk und Fernsehen hält und sie unterstützen will.

(5) Korrespondierendes Mitglied kann werden, wer dem Club als
Mitglied angehört, dann aber seinen ständigen Wohn- und Ar-
beitssitz verlegen muss.

(6) Ehrenmitglied kann werden, wer besondere Verdienste um
den Verein erworben hat.

Ebenso kann ein Ehrenvorsitzender gewählt werden. Vor-
schlagsrecht hat alleine der Vorstand, der in beiden Fällen je-
weils einstimmig beschließen muss.

§ 4
Aufnahmeverfahren

(1) Die Aufnahme muss unter Benennung von zwei ordentlichen
Mitgliedern als Bürgen mit Angabe zur Person und Tätigkeit
des Bewerbers schriftlich beim Vorstand beantragt werden. 

(2) Der Vorstand klärt Voraussetzungen und Art der möglichen
Mitgliedschaft gemäß § 3 und entscheidet über die Aufnahme.
Die Aufnahme muss vom Vorstand mit Mehrheit der anwe-
senden Vorstandsmitglieder beschlossen werden.

(3) Der Aufnahmebeschluss wird den Mitgliedern im nächsten
Rundschreiben mitgeteilt. Wenn binnen 14 Tagen nach Er-
scheinen kein Einwand von mindestens 5 % der Mitglieder
kommt, ist das neue Mitglied aufgenommen. Erfolgt ein 
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Einwand, so gilt die Aufnahme der Bewerberin oder des 
Bewerbers als abgelehnt. Nochmalige Bewerbungen der In-
teressentin oder des Interessenten sind hierdurch nicht aus-
geschlossen. 

§ 5
Mitgliedsbeiträge

(1) Der Club erhebt zur Bestreitung seiner Auslagen von seinen
Mitgliedern Beiträge, deren Höhe und Zahlungsweise von der
Mitgliederversammlung festgelegt werden.

(2) Der Betrag ist monatlich im Voraus zu entrichten, kann jedoch
auch jährlich im Voraus verlangt werden. Über Anträge auf
Stundung entscheidet der Vorstand.

(3) Bei Aufnahme eines neuen Mitglieds wird eine Aufnahmege-
bühr erhoben, deren Höhe der Vorstand festsetzt. Sie hat min-
destens doppelt so hoch wie ein Mitgliedsbeitrag zu sein.

(4) Bei korrespondierenden Mitgliedern und in besonderen Fällen
kann der Vorstand auf Antrag den Beitrag ermäßigen. 

(5) Ehrenmitglieder sind vom Mitgliedsbeitrag befreit. 

(6) Als Bestätigung für die erfolgte Beitragszahlung wird eine Mit-
gliedskarte oder entsprechende Quittung ausgehändigt.

§ 6
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Beendigung der Mitgliedschaft kann nur für den Schluss
des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer vierteljährlichen
Kündigungsfrist mittels eingeschriebenen Briefes erfolgen.

(2) Ein Mitglied kann aus dem Club ausgeschlossen werden,

a) wenn grobe Verstöße gegen die Clubinteressen vorliegen,

b) wenn trotz Mahnung der fällige Beitrag nicht bezahlt wird,

c) wenn festgestellt wird, dass ein Mitglied nicht mehr die 
Voraussetzungen des § 3 (3) und § 3 (4) erfüllt.

(3) Bei einem Ausschluss muss der Ehrenrat eingeschaltet wer-
den. Dem Betroffenen ist vor Beschlussfassung Gelegenheit
zur Äußerung zu geben.
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§ 7
Organe

Die Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung,

b) der Vorstand,

c) der Ehrenrat,

d) die Rechnungsprüfer.

§ 8
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens ein-
mal jährlich vom Vorstand einberufen und hat im ersten Quar-
tal eines jeden Jahres stattzufinden. Die Einladungsfrist zu or-
dentlichen Mitgliederversammlungen beträgt mindestens vier
Wochen.

(3) Der Vorstand ist berechtigt, außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen einzuberufen, sofern die Interessen des Vereins
dies erfordern. In diesem Fall reduziert sich die Einladungsfrist
auf mindestens zwei Wochen, die außerordentliche Mitglie-
derversammlung ist in der Ladung als solche zu bezeichnen. 

(4) Auf schriftlichen Antrag von mindestens 1/4 der Mitglieder
muss der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung innerhalb von zwei Monaten einberufen.

(5) Die Ladung zu jeder Mitgliederversammlung hat schriftlich un-
ter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.

(6) Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der
Versammlung beim Vorstand schriftlich mit kurzer Begrün-
dung einzureichen. Die Mitgliederversammlung kann die Ta-
gesordnung mit Zustimmung von 2/3 der anwesenden, stimm-
berechtigten Mitglieder ändern. 

(7) Die oder der Vorstandsvorsitzende, bei Verhinderung ihre Stell-
vertreterin oder sein Stellvertreter, leitet die Mitgliederver-
sammlung.

(8) Grundsätzlich werden alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
gefasst, soweit nicht die Mitgliederversammlung mit 2/3-
Mehrheit oder die Satzung etwas anderes bestimmen. Ab-
stimmungen können auch per Handzeichen erfolgen, soweit
die Satzung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.



34

§ 9
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

a) dem Vorsitzenden,

b) zwei Stellvertretern,

c) dem Schatzmeister,

d) dem Schriftführer,

e) bis zu fünf Beisitzern.

Zwei dieser Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam den
Verein gerichtlich und außergerichtlich, wobei grundsätzlich
der Vorsitzende einer dieser beiden Vertreter sein soll. Zeich-
nungsberechtigt sind zwei vom Vorstand benannte Vorstands-
mitglieder.

(2) Die Zusammenlegung von Vorstandsämtern ist zulässig.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dau-
er von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Dem Vor-
stand können nur ordentliche Mitglieder angehören. 

(4 Ein Ehrenvorsitzender hat im Vorstand beratende Stimme.

(5) Der Vorstand hat die Geschäfte des Vereins im Rahmen der
Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu
führen und die erforderlichen Beschlüsse zu fassen.

(6) Vorstandssitzungen sind nach Bedarf vom ersten Vorsitzenden
oder seinen Vertretern einzuberufen. Auf Verlangen der Mehr-
heit der Vorstandsmitglieder muss er dies tun.

Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit der Anwesen-
den getroffen, wobei jedes anwesende Vorstandsmitglied nur
eine Stimme hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet der erste
Vorsitzende oder in seiner Vertretung der von ihm benannte
Stellvertreter. 

Zur Beschlussfähigkeit muss mindestens die Hälfte der Vor-
standsmitglieder anwesend sein. 

(7) Der Vorstand muss der ordentlichen Mitgliederversammlung
durch den Vorsitzenden und durch den Schatzmeister Bericht
erstatten.

(8) Der Vorstand kann zur Erfüllung der Clubaufgaben Personal
einstellen und für einzelne Projekte Ausschüsse unter Hinzu-
ziehung von Fachleuten bilden.
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§ 10
Wahl und Abberufung des Vorstands

(1) Die Mitgliederversammlung beruft zur Wahl des Vorstands ei-
nen dreiköpfigen Wahlausschuss, darunter den Wahlleiter.

Jedes Mitglied kann durch Zuruf Wahlvorschläge machen, die
vom Wahlleiter in geeigneter Form für die Versammlung deut-
lich gemacht werden.

(2) Die einzelnen Mitglieder des Vorstands werden in getrennten
Wahlgängen geheim gewählt. Auf Verlangen von mindestens
2/3 der Versammlung kann die Wahl per Handzeichen vorge-
nommen werden, sofern kein Gegenkandidat bekannt ist.

(3) Ein Vorstandsmitglied kann auf schriftlichen Antrag von min-
destens 10 % der Mitglieder mit 2/3-Mehrheit von der Mitglie-
derversammlung abberufen werden.

Eine Nachwahl muss sich unmittelbar anschließen.

(4) Der Rücktritt eines Vorstandsmitgliedes ist den Mitgliedern
binnen 14 Tagen schriftlich mitzuteilen.

(5) Bei Rücktritt oder Tod des Vorsitzenden oder des Schatzmeis-
ters muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung bin-
nen sechs Wochen stattfinden, die bei Rücktritt über die Ent-
lastung entscheidet und einen Nachfolger für den Rest der
Amtszeit wählt.

(6) Bei Rücktritt oder Tod anderer Vorstandsmitglieder nimmt die
nächste Mitgliederversammlung die Nachwahl vor. Sollten
mehr als drei Vorstandsmitglieder zurückgetreten sein, so
muss ebenfalls binnen sechs Wochen eine Mitgliederver-
sammlung zur Nachwahl stattfinden.

§ 11
Ehrenrat

(1) Der Club hat einen Ehrenrat, bestehend aus einem Vorsitzen-
den und zwei weiteren Mitgliedern. Sie müssen dem Club min-
destens fünf Jahre angehören. 

(2) Der Ehrenrat kann von jedem Mitglied angerufen werden.

(3) Der Ehrenrat muss auf schriftlich begründeten Antrag eines
Mitglieds und auf Antrag des Vorstands Vorgänge überprüfen,
die geeignet sein könnten, den Ausschluss eines Mitglieds
nach sich zu ziehen.

(4) Der Ehrenrat entscheidet über den Ausschluss von Mitgliedern
gemäß § 6 Nr. 3 der Satzung.

Hält der Ehrenrat einen Ausschluss nicht für erforderlich, so
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kann er statt dessen auch eine Verwarnung aussprechen. Für
einen Ausschluss oder eine Verwarnung muss die Entschei-
dung ohne Gegenstimme erfolgen. Die Entscheidungen des
Ehrenrats sind niederzulegen, mit Gründen zu versehen und
von den an der Abstimmung beteiligten Ehrenausschussmit-
gliedern zu unterzeichnen. Die Beschlüsse sind dem Vorstand
zuzuleiten. Von diesem sind sie sowohl dem Betroffenen als
auch den anderen Mitgliedern bekannt zu geben.

(5) Vorstandsmitglieder können nicht Mitglieder des Ehrenrats
sein.

(6) Der Ehrenrat wird von der Mitgliederversammlung auf zwei
Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt mit
einfacher Mehrheit und, sofern nichts anderes beschlossen,
durch Handzeichen. Bei Ausscheiden von Ehrenratsmitglie-
dern gilt § 10 Nr. 6 der Satzung sinngemäß.

(7) Die oder der Ehrenratsvorsitzende wird vom Ehrenrat selbst
gewählt.

§ 12
Rechnungsprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer auf
die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist zulässig. Sie dürfen
kein Amt im Vorstand bekleiden. Sie haben mindestens einmal
im Jahr vor der alljährlichen Mitgliederversammlung die Buch-
führung und die Kasse zu prüfen und der Mitgliederversamm-
lung Bericht zu erstatten.

§ 13
Satzungsänderungen

(1) Für Satzungsänderungen ist jedes ordentliche Mitglied an-
tragsberechtigt.

(2) Der Vorstand muss den Antrag der nächsten Mitgliederver-
sammlung vorlegen.

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt Satzungsänderungen
mit 3/4-Mehrheit. 

§ 14
Protokolle

Über die Sitzungen der einzelnen Clubgremien ist ein Protokoll
abzufassen, das vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu
unterzeichnen ist. 
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§ 15

Auflösung

(1) Ein auf Auflösung des Clubs gerichteter Antrag muss von min-
destens einem Viertel der Mitglieder oder vom Vorstand und
Ehrenrat gemeinsam eingebracht werden.

(2) Der Vorstand muss mit mindestens vierwöchiger Frist mit ein-
geschriebenem Brief die Mitgliederversammlung hierzu einbe-
rufen.

(3) Die Abstimmung muss geheim erfolgen.

(4) Zur Auflösung des Clubs bedarf es der 3/4-Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen.

(5) Im Falle der Auflösung ernennt die Mitgliederversammlung die
Liquidatoren.

(6) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall
seines bisherigen Zweckes ist das Vermögen zu steuerbe-
günstigten Zwecken zu verwenden.

(7) Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens
dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt
werden.



Die Satzung und das Mitgliederverzeichnis wurden mit Unterstützung 
der Firmen PicaArt Werbeagentur und Offsetdruck Nürnberg erstellt.

Alle aktuellen Termine 
entnehmen Sie bitte 

unserer Homepage unter 

www.presseclub-nuernberg.de




